
* Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um eine Förderung der Stadtgemeinde Hallein handelt. Einer stichprobenweisen 

Überprüfung der Förderbestimmungen durch die Gemeinde stimmt die förderungswerbende bzw. -empfangende Person 

ausdrücklich zu. Bei Nichteinhaltung der Förderrichtlinien kommt es zu einer Rückforderung der Fördermittel. 

 

Ansuchen zur Förderung nachträglicher Einbauten von Solar,- 

Photovoltaikanlagen und Heizungstausch 

 
(Angaben zum/zur Förderwerber/in) 

Name:            

Adresse:           

Tel. Nr.:           

E-Mail:            

Bankverbindung: IBAN:          

   BIC:         

 
(Bitte zutreffendes ankreuzen) 

o Thermische Solaranlage    (m² der Kollektorfläche) 
 

o Photovoltaikanlage     (kWp der Kollektorfläche) 
 

o Biomassezentralheizung 
 

o Anschluss an ein Nah-/Fernwärmenetz 
 

o Wärmepumpenanlage 
 

Besteht eine Förderzusage vom Land Salzburg?  

o Ja (Bitte beilegen!) 

o Nein 

 

Verpflichtungserklärung: 

Die förderwerbende bzw -empfangende Person akzeptiert die Förderungsrichtlinien 

der Stadtgemeinde Hallein und verpflichtet sich zur Einhaltung der 

Förderungsbestimmungen. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Förderung. 

 

Der/die Förderungswerber/in bestätigt ausdrücklich die Inhalte der Förderrichtlinien 

Zahl A/3205/2022 D/38373/2022 zu kennen und verpflichtet sich zur Einhaltung. 

 

 
 

Unterschrift der förderungenswerbenden bzw. -empfangenden Person 



 STADT|HALLEIN 

4. Bestätigung der Gemeinde - (nicht von dem/der Förderwerber/in auszufüllen) 

Sachbearbeiter/in 
Auszahlungsbetrag in € 

Datum  

Unterschrift 

 

Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2022. 

 

1. DSGVO Informationspflichten zum Schutz natürlicher Personen: 

 Verantwortlicher: Stadtgemeinde Hallein, Schöndorferplatz 14 in 5400 Hallein, stadtamt@hallein.gv.at 

 Kontakt Datenschutzbeauftragter: datenschutzbeauftragter@hallein.gv.at 

 Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: Abwicklung des Förderansuchens. 

 Datenart: Alle im Formular erhobenen personenbezogenen Daten. 

 Datenempfänger: Stadtgemeinde Hallein. 

 Dauer der Speicherung: Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten sind die Daten zu löschen. 

 Es besteht das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung und Widerruf der 
Datenverarbeitung sowie Datenübertragung: Diese Rechte können beim Verantwortlichen geltend gemacht 

werden. 

 Es besteht ein Beschwerderecht an die Aufsichtsbehörde: Österreichische Datenschutzbehörde, 
Barichgasse 40-42 in 1030 Wien, Telefon +43 1 52 152-0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at 

 

 

 

 

Unterschrift der förderungenswerbenden bzw. -empfangenden Person      Hallein, am 
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Die Richtlinien (Übersicht): 

 

Maßnahme 

 

 

Anforderung Förderhöhe 

 
 

Thermische Solaranlage 

 

Errichtung einer Solaranlage für  

Warmwassererzeugung und/oder zur 

Heizungsunterstützung 

 
25% der Landesförderung 

 

Photovoltaikanlage 

 

Errichtung einer Photovoltaikanlage 
 

25% der Landesförderung 

 

Biomassezentralheizung 

 
Errichtung einer Biomasseheizung 

(Holzpellets, Hackschnitzel und Stückholz) 

 
€ 500,00 je Anlage 

 

Anschluss  Nah-/Fernwärmenetz 

 
Anschluss  Nah-/Fernwärmenetz 

 

€ 500,00 je Anschluss 

 
Wärmepumpenanlage 

 

Errichtung Wärmepumpenanlage (Wasser, 

Erde) 

 
€ 500,00 je Anlage 

 

 
Bei Fragen oder Unklarheiten steht Ihnen die e5-Beauftragte der Stadtgemeinde Hallein Frau 

DI Daniela Reiter unter Tel.: 06245/8988-173 oder per E-Mail: d.reiter@hallein.gv.at gerne 

zur Verfügung. 

 

mailto:d.reiter@hallein.gv.at

